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Aus der Gemeindeverwaltung 

Gemeinderatssitzung 
Am Dienstag, den 21. Juni 2022 um 20.00 Uhr findet die Sitzung des Gemeinderates statt.  
Anträge zur Gemeinderatssitzung sind bei der Gemeinde Prem bis spätestens Montag, den 13. Juni 2022 vorzulegen. 

********************************************************************************************************************************* 

Müllabfuhrtermine  
Restmüll: Mi., 01., 15. und 29.Juni 2022    Biomüll: Do. 09. und Mi. 22. Juni 2022 
Gelber Sack: Mo. 27. Juni 2022     Papiersammlung: Sa., 16. Juli 2022. 

********************************************************************************************************************************* 

Gemeinde gratuliert … 
 Sebastian Gerstner zum Fischerkönig 

********************************************************************************************************************************* 
Beratungsangebot des Bezirks Oberbayern im Landkreis Weilheim-Schongau 

Beratung zu den Sozial-, Rehabilitations- und Teilhabeleistungen 
Frau Agnes Gilch ist Mitarbeiterin des Bezirks Oberbayern und für den Landkreis Weilheim-Schongau zuständig. Hier 
bietet der Bezirk Oberbayern seit April 2022 jeden Freitag allen Bürgerinnen und Bürgern in den Räumen des Pflege-
stützpunkts in der Münzstraße 48, 86956 Schongau eine wohnortnahe Beratung zu den Sozial-, Rehabilitations- und 
Teilhabeleistungen in der Zuständigkeit des Bezirks Oberbayern an. 
Von 10.00 – 12.00 Uhr gibt es freitags eine offene Sprechzeit in Schongau. Während dieser Zeit können die Bürgerinnen 
und Bürger ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen.  
Darüber hinaus können unter  089 2198-21063 oder per  beratung-wm-sog@bezirk-oberbayern.de auch Termine 
vereinbart werden. 

********************************************************************************************************************************* 

Vereinsmitteilungen 

Trachtenverein Prem 
Trachtenwallfahrt des Oberen Lechgau Verbandes 
Zur diesjährigen Trachtenwallfahrt des Oberen Lechgauverbandes in der Wieskirche lädt der Trachtenverein "D'Lech-
gauer" Prem herzlich am Pfingstmontag, den 06. Juni 2022 ein. Die Fußgänger treffen sich um 6.00 Uhr am Eingang 
zum Moorweg (Brockenfeld). Die Aufstellung zum Kirchenzug ist um 9.00 Uhr an der Landesvolkshochschule, der Got-
tesdienst findet um 10.00 Uhr statt. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme! 
 

mailto:beratung-wm-sog@bezirk-oberbayern.de
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Trachtenjugend 
Liebe Trachtlerkinder, liebe Eltern,  
am Pfingstmontag, den 06.06.22 und am 20.06.22 finden keine Trachtenprobe statt. Die restlichen Montage im Juni 
proben wir wie gewohnt um 18:00 Uhr mit den Kleinen und ab 19:00 Uhr mit den Größeren in der alten Schule.  
Außerdem stehen folgende Termine für die Kinder an:  
04. Juni -> Jugendausflug mit den Größeren    10. Juni -> Auftritt am Waldfest mit allen Kindern  
19. Juni -> Gaujugendtag in Bernbeuren mit den Größeren  
Genauere Infos zu den Treffpunkten und Abfahrtszeiten gibt's separat in den Proben. Wir freuen uns auf Euch. 
 Wir freuen uns auf Euch. Eure Jugendleiter! 

********************************************************************************************************************************* 

Schützenverein Prem 
Sommerschießen am Dienstag 14.06.2022    Damenschießen 01.06. + 15.06. + 29.06.2022 
Einladung zum Gauschießen in Peiting 
Schießtage von Freitag, 17.06.2022 bis Samstag, 26.06.2022, im Schießstand auf dem Meierberg.  
Finalschießen mit den besten Schützen vom Gau am Montag 27.06.2022 in der Schloßberghalle 
Ergebnisse & weitere Informationen www.sv-peiting.de 
Die zahlreiche Teilnahme ist selbstverständlich. Attraktive Festpreise sind zu gewinnen. 

Freiwillige Feuerwehr Prem 
Feuerwehrübungen 
Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr Feuerwehrübungen. 

********************************************************************************************************************************* 

Musikkapelle Prem e.V. 
Musikproben und Termine: 
Fr., 03.06, 10.06., 17.06. und 24.06.2022 – Musikprobe jeweils um 20.00 Uhr. 
(Probe am 10. Juni findet nur statt, wenn das Dorffest ausfällt!) 
Do. 16.06.2022 – Fronleichnamsprozession 
Do. 30.06.2022 – Dämmerschoppen in Lechbruck um 20.00 Uhr 

********************************************************************************************************************************* 

SV Prem – Eisstock 
Dorfturnier 
Einladung zum Dorfturnier am 19. Juni 2022 ab 10.00 Uhr. Meldung der Mannschaften bei Hartl Büchl,  08862-8938 
oder jeden Dienstagabend am Eisstockplatz. Eisstöcke können geliehen werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf 
euer Kommen freut sich die Vorstandschaft 

********************************************************************************************************************************* 

BBV Bäuerinnen – Wahlen 
Es ist alles gleich geblieben. 1. Ortsbäuerin Lory Kerstin, 2. Ortsbäuerin Greißl Josefine und Beisitzer sind Sieber Ros-
marie und Stückl Anna. Wir freuen uns auf die nächsten 5 Jahre. 

********************************************************************************************************************************* 

Bürgerverein am Lech 
Bürozeiten Lechbruck: 
Wir sind von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle (Flößerstraße 1 im Rathaus Lechbruck) zu 
erreichen. : 08862 – 987813, : info@buergerverein-am-lech.de. In dringenden Fällen, die das gelieferte Mittag-
essen betreffen, rufen Sie bitte das Bereitschaftshandy des Essensteams an:  0176 54600629. 
Termine: 
 Das nächste Angehörigentreffen findet am Mittwoch, 08.06.2022 von 14.30 – 16.00 Uhr im Gemeindehaus 

der evangelischen Kirche Lechbruck, Siebenbürgerstraße 6, statt. 
Fahrdienst für die Ukraineflüchtlinge: 
Der Bürgerverein am Lech bietet jetzt auch Fahrdienste für die Ukraineflüchtlinge an, also ins Landratsamt etc. Die 
Kosten werden dann laut Verein über das Landratsamt abgerechnet, die Flüchtlinge müssen also kein Mitglied sein. 

mailto:info@buergerverein-am-lech.de
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Stellenanzeigen 

Verwaltungsgemeinschaft Steingaden 
Die Verwaltungsgemeinschaft Steingaden bestehend aus den drei Mitgliedsgemeinden Gemeinde Steingaden, Ge-
meinde Prem und Gemeinde Wildsteig sucht zum 1. September 2023  

eine/n Auszubildende/n (m/w/d) 
für die Ausbildung zum/zur 

Verwaltungsfachangestellten 
 − Fachrichtung Kommunalverwaltung − 

Ausbildungsdauer und –inhalte:  

• Ausbildungsbeginn ist am 01.09.2023  

• Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre und untergliedert sich in einen theoretischen Ausbildungsabschnitt an 
der Berufsschule und an der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) sowie einen praktischen Ausbildungsab-
schnitt in der Verwaltungsgemeinschaft Steingaden  

• In den praktischen Ausbildungsabschnitten lernst Du die interessanten und vielseiti-gen Aufgaben einer 
Kommunalverwaltung kennen  

• Nach der Hälfte der Ausbildung findet eine Zwischenprüfung statt  

• Mit der Abschlussprüfung an der Bayerischen Verwaltungsschule beendest Du Deine Ausbildung. Die Ausbil-
dungsfächer sind u. a.:  

- Privatrecht, Kommunalrecht, Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre, Personalwesen, Bürokommuni-
kation, Verwaltungsrecht  

Unser Anforderungsprofil:  

• Erfolgreicher mittlerer Schulabschluss oder ein höherwertiger Abschluss  

• Fundierte EDV-Kenntnisse sind wünschenswert  

• Neben der Begeisterung für Computer & Telefon ist die Freude am Umgang mit Menschen eine wichtige Vo-
raussetzung für diesen Beruf  

Wir bieten Dir:  

• Ein jährlich steigendes Ausbildungsgehalt  

• Finanzielle Unterstützung während der Ausbildung durch Übernahme der Ausbildungsmittel und Fahrtkosten  

• gute Übernahmechancen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  

• vielseitige Einblicke in die Verwaltungsgemeinschaft Steingaden mit den Mitglieds-gemeinden Steingaden, 
Wildsteig und Prem  

• die üblichen Sozialleistungen im öffentlichen Dienst (u. a. Zusatzversorgung, Vermögenswirksame Leistun-
gen)  

• ein sehr gutes Arbeitsklima in einem jungen, dynamischen Team  

• 30 Tage Urlaub im Jahr  
Die Bewerbung mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien) schicke 
bitte bis Freitag, den 29.07.2022 per  an personal@vg-steingaden.de (PDF-Format).  
Postanschrift: Verwaltungsgemeinschaft Steingaden, Personalabteilung, Krankenhausstraße 1, 86989 Steingaden  
Bitte verwenden Sie bei postalischen Bewerbungen nur Kopien, weil eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen 
kann. Die Unterlagen werden nach einem Fristablauf von 6 Monaten, sofern keine Abholung erfolgt, datengeschützt 
vernichtet.  
Für Rückfragen steht Ihnen der Gemeinschaftsvorsitzende, Herr Max Bertl, unter der Tel.-Nr.  08862 9101-0 oder 
der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Steingaden, Herr Lutz, unter der Tel.-Nr.  08862 9101-26 
gerne zur Verfügung.  

********************************************************************************************************************************* 
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Sonstiges 

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd 
Die Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd bietet ab Mai wieder Sprechtage in Schongau an. Diese können ab sofort 
unter der Hotline : 0800-1000 48015 (Terminvergabe Mo.-Do. 07.30 – 16.00 Uhr, Fr. 07.30 – 12.00 Uhr) gebucht 
werden und finden im Landratsamt Weilheim-Schongau, Bauerngasse 9, 86956 Schongau, Zimmer-Nr. 003 statt. 

09.06.2022 14.07.2022 
11.08.2022 

08.09.2022 
13.10.2022 

10.11.2022 
08.12.2022 

Bitte beachten Sie, dass auch hier die jeweils geltenden Corona-Bedingungen zu beachten sind. 
********************************************************************************************************************************* 

Bundesleistungsgesetz – Übung und Manöver der Bundeswehr 
Die Bundeswehr führt im Jahr 2022 folgende Übung durch: 
Ort: Gemeinde Bernbeuren, Gemeinde Prem, Gemeinde Steingaden 
Zeit: 01. Juni 2022 (ca. 18:00 Uhr) – 02.06.2022 (ca. 05:00 Uhr) 
Name/Art: Orientierungsübung bei Nacht 
Gesamtstärke der Truppe: 30 Soldaten, 3 Radfahrzeuge 
Hinweis: Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Gleichzei-
tig wird auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen ausgehen, hinge-
wiesen. Sollten derartige Gegenstände aufgefunden werden, ist die nächste Polizeiinspektion zu verständigen. 
Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats bei der zuständigen Gemeinde anzumelden. Auskünfte für die 
Schadensabwicklung erteilen die jeweiligen Gemeinden, sowie das Landratsamt Weilheim-Schongau. 

Pfarrkirche St. Michael 

Datum Uhrzeit  

Samstag, 04. Juni 2022 18:30 Uhr Kindermusical „Bartimäus“ im Welfenmünster 

Pfingsten 
Sonntag, 05. Juni 2022 

08:30 Uhr Pfarrgottesdienst für die leb. und verst. Mitglieder der Pfarrgemeinde 

Pfingsten  

Montag, 06. Juni 2022 
17:00 Uhr Kindermusical „Bartimäus“ im Welfenmünster 

Hochfest der Dreifaltigkeit 
Sonntag, 12. Juni 2022 

08:30 Uhr Pfarrgottesdienst für die leb. und verst. Mitglieder der Pfarrgemeinde  

Fronleichnam 

Donnerstag, 16. Juni 2022 
19:00 Uhr Heilige Messe 

13. Sonntag im Jahreskreis 

Sonntag, 26. Juni 2022 
08:30 Uhr Pfarrgottesdienst für die leb. und verst. Mitglieder der Pfarrgemeinde  

Fronleichnam 
Fronleichnamsfest am 16. Juni um 19.00 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael, bei schönem Wetter mit 
anschließender Prozession durch unser Dorf.  
Es wäre schön, wenn die Häuser, entlang der Prozessionsstrecke traditionell geschmückt sind. 
Danach freuen wir uns auf einen gemeinsamen und gemütlichen Ausklang mit Musik, Leberkäs-Semmeln und Geträn-
ken bei der Gemeinde! 
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen! Euer Pfarrgemeinderat Prem 
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SV Prem – Abteilung Fußball 
Termine:  
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Grundsteuerreform 2022 

Grundsteuerreform - Die neue Grundsteuer in Bayern 

Neuregelung der Grundsteuer 

Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Sie fließt in die Finanzierung 

der Infrastruktur, zum Beispiel in den Bau von Straßen und dient der Finanzierung von Schulen und Kitas. Sie hat Be-

deutung für jeden von uns. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Bewertung von Grundstücken für Zwe-

cke der Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt. 

Der Bayerische Landtag hat am 23.November 2021 zur Neuregelung der Grundsteuer ein eigenes Landesgrundsteuer-

gesetz verabschiedet. 

Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei der Berechnung der Grundsteuer in Bayern keine Rolle mehr. Die 

Grundsteuer wird in Bayern nicht nach dem Wert des Grundstücks, sondern nach der Größe der Fläche von Grundstück 

und Gebäude berechnet. 

Wie läuft das Verfahren ab? 

Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter erhalten. Eigentümerinnen und Eigentümer müssen eine sog. 

Grundsteuererklärung abgeben. Das Finanzamt stellt auf Basis der erklärten Angaben den sog. Grundsteuermessbe-

trag fest und übermittelt diesen an die Kommune. Die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten über die getroffene 

Feststellung des Finanzamtes einen Bescheid, den sog. Grundsteuermessbescheid. Der durch das Finanzamt festge-

stellte Grundsteuermessbetrag wird dann von der Kommune mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Den Hebesatz be-

stimmt jede Kommune selbst. Die tatsächlich nach neuem Recht zu zahlende Grundsteuer wird den Eigentümerinnen 

und Eigentümern in Form eines Bescheids, den sog. Grundsteuerbescheid, von der Kommune mitgeteilt. Den Grund-

steuerbescheid erhalten Sie voraussichtlich in 2024. Die neue Grundsteuer ist ab dem Jahr 2025 von den Eigentüme-

rinnen und Eigentümern an die Kommune zu bezahlen. 

Was bedeutet die Neuregelung für Sie? 

Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)Eigentümer eines Grundstücks, eines Wohnobjekts oder 

eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in Bayern? – Dann aufgepasst: 

Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer feststellen zu können, sind Grundstückseigentümerinnen und 

-eigentümer sowie Inhaberinnen und Inhaber von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verpflichtet, eine Grund-

steuererklärung abzugeben. 

Hierzu wurden Sie durch Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamts für Steuern am 30. März 2022 öffentlich 

aufgefordert. 

Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die tatsächlichen baulichen Gegebenheiten am 1. Januar 2022 

maßgeblich, sog. Stichtag. 

Was ist zu tun? 

Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit 

vom 1. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 2022 

bequem und einfach elektronisch über ELSTER - Ihr Online-Finanzamt unter  

www.elster.de abgeben. 

Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, können Sie sich bereits jetzt registrieren. Bitte beachten Sie, 

dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. 

Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für Sie nicht möglich sein, können Sie diese auch auf Papier 

einreichen. Die Vordrucke hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im Internet unter www.grundsteuer.bayern.de, in 

Ihrem Finanzamt oder in Ihrer Gemeinde. 

Bitte halten Sie die Abgabefrist ein.  
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Sie sind steuerlich beraten? 

Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch durch Ihre steuerliche Vertretung abgegeben werden. 

Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern? 

Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in anderen Bundesländern gelten andere Regelun-

gen für die Erklärungsabgabe als in Bayern. 

Informationen finden Sie unter www.grundsteuerreform.de. 

Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung? 

Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen der Grundsteuererklärung unterstützen sowie die wichtigs-

ten Fragen rund um die Grundsteuer in Bayern finden Sie online unter 

www.grundsteuer.bayern.de 

Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Bayerische Steuerverwaltung in der Zeit von Montag bis Don-

nerstag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr auch telefonisch für Sie erreichbar: 

089 – 30 70 00 77 

In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu treffen – bitte sehen Sie aufgrund der Menge der zu bearbeitenden 

Grundsteuererklärungen von Rückfragen zum Bearbeitungsstand Ihrer Grundsteuererklärung ab. 

Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 2022 zusammen? 

Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 2022 einen Zensus mit einer Gebäude- und Wohnungszählung durch. 

Die Grundsteuerreform und der Zensus sind voneinander unabhängig. Weitere Informationen zum Zensus finden Sie 

unter www.statistik.bayern.de/statistik/zensus.

http://www.grundsteuer.bayern.de/
http://www.statistik.bayern.de/statistik/zensus
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Aus dem Gemeindearchiv 

Das Premer Moor („Königsfilz“) ist ein Dokument der Zeitgeschichte und entstand nach der letzten Eiszeit vor rund 
15.000 Jahren. Von 1845 – 1983 wurde Torf gestochen und als wichtiges Heizmaterial verwendet. Der größte Abbau 
wurde im Jahre 1948 mit insgesamt 6.370 m³ verzeichnet. Grund für den immensen Volumenabbau war die große 
Anzahl an Vertriebenen nach dem 2. Weltkrieg. Gestochen wurde immer ab 1. Mai. 

 

Notrufnummern 

Wichtige Notrufnummern 

Polizei  110 

Feuerwehr und Rettungsdienst  112 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117 

Krankentransporte:  
(Als Vorwahl nehmen Sie den Ort, den Sie erreichen wollen. Z. B. Schongau 08861, oder Füssen 08362) 

 (Vorwahl) 19222 

Leitstelle Weilheim – Anmeldung (Käfer-) Feuer  0881/92585100 

Der Defibrillator hängt in der Raiffeisenbank Prem, Schongauer Straße 13, neben dem Geldautomaten. 

Hinweis 

Die Gemeinde Prem weist darauf hin, dass sie nicht für den Inhalt der Artikel der einzelnen Vereine und Gruppierungen im Gemeindeblatt 
verantwortlich ist, sondern die jeweiligen Autoren. Die Inhalte der Artikel spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Gemeinde wider. Alle im 
Gemeindeblatt bereitgestellten Informationen dienen lediglich Informationszwecken. Die Gemeinde Prem übernimmt keine Gewähr für die Ak-
tualität, Korrektheit, Vollständigkeit, Qualität und Rechtskonformitität der bereitgestellten Artikel. Die Artikel sollten kurz und sachlich gehalten 
werden. Mitteilungen für das kommende Mitteilungsblatt bitte immer bis 25. des laufenden Monats bei der Gemeinde Prem einreichen. 

mailto:verwaltung@gemeinde-prem.de
http://www.prem-am-lech.de/

